
Aus Sicht der betroffenen Grundstückseigentümer bitten wir um eine verständliche und nachvollziehbare Erläuterung dieses Projektschrittes:

Der Vorhabenträger hat für einen Teilbereich des Blockinnenbereichs, der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche, die Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beantragt. Abgefragt wurde seitens der Gemeinde Haßloch zunächst das grundsätzliche 
Interesse der Grundstückseigentümer an einer Verfahrensbeteiligung. Nicht abgefragt wurde die Zustimmung zum Verkauf.

Die zu erbringenden Erschließungsmaßnahmen regelt die Gemeinde durch einen Durchführungsvertrag. Der Vorhabenträger muss über die 
beplante Fläche verfügen. Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans können in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan einbezogen werden. Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten. Geht es nur 
um den Teilbereich und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan des Vorhabenträgers oder geht es um ein größeres Gebiet, welches von der 
Gemeinde überplant wird? 

Interessengemeinschaft Wohnbaulandentwicklung Kirchgasse/Ohliggasse Haßloch

Wie erfolgt bei Einverständnis der Grundstückseigentümer die Übergabe von Grundstücksteilflächen durch den Vorhabenträger im Geltungsbe-
reich des künftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans? (Planbereich Ohliggasse/Kühngasse)

Wir bitten um nachvollziehbare Erläuterung zur Abwicklung und zu den Konditionen.

Ist es die Aufgabe der Besitzer nach Bauvollendung den Lageplan zu aktualisieren? Könnte die Gemeinde Haßloch die Eigentümer auffordern die 
Lagepläne auf eigene Kosten zu aktualisieren?

Können die Grundstücksteilflächen im Eigentum der jetzigen Grundstückseigentümern verbleiben und wie erfolgt ggfs. die Zuteilung zu welchen 
Konditionen? Kommt hier ein Einwurfs- und ein Zuteilungswert wie bspw. bei einem gesetzlichen Umlegungsverfahren zum tragen?

Wie erfolgt das Verfahren zur Herstellung baureifer Grundstücke? 
(Straßenmäßige Erschließung und Kosten zur erstmaligen Herstellung der Anschlussmöglichkeit an die Wasserversorgung und Kanalisation. Hinzu 
kommen Kosten für Anschlüsse an die sonstige Versorgung wie bspw. Gas und Stromversorgung). 

Ist der Abschluss von Werkverträgen zwischen Vorhabenträger und dem jeweiligen Grundstückeigentümer vorgesehen?

Was ist der vorgesehene Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans?

Sieht der Vorhabenträger evtl. verschiedene Varianten von Teilbereichen hierzu vor?

Wie sieht der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bzw. dessen Konzeption aus?

Wie sind die vorgesehenen mit der Gemeinde abzustimmenden Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und wie beurteilt die Gemeinde 
diese Planung in städtebaulicher Hinsicht:
Maß und Art der baulichen Nutzung, zulässige Anzahl der Vollgeschosse, maximal zulässige Geschossflächen- und Grundflächenzahl (Bauhöhe/ 
Firsthöhe?), maximal zulässige Höhe der Gebäude, Bauweise, Baulinien / Baugrenzen, Einzelhäuser, Doppelhäuser, Hausgruppen
= Zustände, wie im neuen Rebenviertel (Mehrstöckige Gebäude neben Einfamilienhäusern) mindern sehr stark die Wohnqualität!

Von welcher Straße(n) aus ist die Zu- und Abfahrt zu den Grundstücken bzw. dem Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wirklich 
vorgesehen?

Wie beurteilt die Gemeinde Haßloch die Erschließung der künftigen Baugrundstücke und die Belastung der angrenzenden Grundstücke bzw. 
Umgebungsbebauung?

Was passiert mit den aktuellen Parkplätzen in der Nähe der geplanten Zufahrten? Zusätzliches Verkehrsaufkommen?

Wie sieht es während der evtl. Bauphase aus? Erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Baustellenfahrzeuge

Wie soll der zusätzliche Verkehr geregelt werden (pro neuem Haushalt 1-2 Autos mehr im Ortskern)?

Wird das aktuelle Mischgebiet in ein reines Wohngebiet umgewandelt?

Was passiert dann mit den Anwohnern die Landwirtschaft betreiben um naturbelassene Lebensmittel anbauen und Tierhaltung betreiben?

Maß/ Art der baulichen Nutzung: ist die derzeitig ausgeübte Nutzung weiterhin zulässig? Wie verhält es sich hinsichtlich des öffentlichen Bau-
rechts und des privaten Nachbarrechts?

Auf einigen Grundstücken befinden sich denkmalgeschützte Gebäude, (so zum Beispiel eine denkmalgeschützte Scheune im vorgesehenen 
Zufahrtsbereich). Wie wird hier verfahren, bzw. wie ist diese Situation aus Sicht des Denkmalschutzes zu beurteilen?
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Hinzu kommt, dass einige der angefragten Grundstücke aktuell so weit bebaut sind, wie sie in dem vorliegenden Katasterplan weder richtig ein-
getragen noch mit in der Planung berücksichtig sind. Sollte hier nicht erstmal vor Ort angemessen „recherchiert“ werden, bevor unnötige Kosten 
seitens eines geplanten Bebauungsplanung in Auftrag gegeben werden?

Es gibt bisher keine bekannte Planung für die Kirchgasse 21 - warum wird hier schon seit Tagen mit Baustellenfahrzeugen gerodet?

Warum wurden die Anwohner/Eigentümer in 2. Reihe, oder direkt angrenzender Grundstücke zum Bebauungsgebiets nicht in die Befragung 
einbezogen?

Wenn ein Bebauungsplan erstellt wird, wird auch gebaut. Die Frage ist ob er denn tatsächlich erstellt wird, bisher war ja nur von einer 
„Vorplanung“ die Rede- und das bei so vielen Gegenstimmen?
Konkret haben sich ca. 45,76 % Eigentümer gegen die Entwicklung gestimmt.
Positiv haben sich 47,45 % entschieden bei 4 Unentschlossenen.

Was passiert mit den Grundstücken, deren Eigentümer definitiv nicht gewillt sind zu verkaufen?

Es reicht unseres Erachtens nicht, nur die Eigentümer der betroffenen Grundstücke alleine zu befragen, sondern auch Anwohner der Kirchgasse, 
Schießmauer und Ohliggasse, deren Grundstücke nicht in dem Bebauungsgebiet liegen. Selbst diese haben Anspruch auf eine Befragung (so was 
nennt man Basisdemokratie, das wurde ja im Panoromabericht gerade von Haßlocher Politikern betont bzw. abgefragt). Denn auch die sind von einem 
wesentlich höheren Verkehrsaufkommen betroffen. Vom schlechteren Ortsklima ganz abgesehen.

Interessengemeinschaft Wohnbaulandentwicklung Kirchgasse/Ohliggasse Haßloch
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Kontakt: 

Familie Krämer, Kirchgasse 43 - Tel 818294   Email: kraemer-max@gmx.de
Familie Freudenmacher, Ohliggasse 55 - Tel 81155
Familie Schäfer, Ohliggasse 58 - Tel 981233
Familie Gyarmaty, Ohliggasse 38 - Tel 9117775
Familie Löbhardt, Ohliggasse 53a - Tel 81666
Familie Ruppenthal, Kirchgasse 17 - Tel 8738245


